
Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Kommission macht als einzigen Klagegrund geltend, dass 
die Sonderregelung für Reisebüros fehlerhaft auf Dienstleistun
gen angewandt werde, die Personen erbracht würden, die nicht 
Reisende seien. Diese Regelung gelte nur für den Verkauf von 
Reisedienstleistungen an Reisende, nicht jedoch für Dienstleis
tungen, die ein Reisebüro anderen Reisebüros oder Reisever
anstaltern erbringe. Die Beklagte gehe aufgrund des Wortlauts 
der Vorschriften des Code général des impôts (Allgemeines Steu
ergesetzbuch), in denen der Begriff „Kunde“ anstatt des Begriffs 
„Reisender“ verwendet werde, in ihrem Ansatz vom Begriff 
„Kunde“ aus und wende insofern die Sonderregelung für Reise
büros in extensiver Weise an. 

Im Übrigen weise die Kommission die Auffassung der französi
schen Behörden zurück, dass die mit der Sonderregelung ange
strebten Ziele, d. h., die Verwaltungsformalitäten der Reisebüros 
zu vereinfachen und die Mehrwertsteuereinnahmen dem Mit
gliedstaat des Endverbrauchs zufließen zu lassen, durch die fran
zösischen Rechtsvorschriften besser erreicht würden. 

( 1 ) ABl. L 347, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal (England 
und Wales) (Civil Division) (Vereinigtes Königreich), 
eingereicht am 17. Juni 2011 — ZZ/Secretary of State 

for the Home Department 

(Rechtssache C-300/11) 

(2011/C 252/37) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Court of Appeal (England und Wales) (Civil Division) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: ZZ 

Beklagter: Secretary of State for the Home Department 

Vorlagefrage 

Verlangt der Grundsatz des effektiven gerichtlichen Rechtsschut
zes im Sinne von Art. 30 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 ( 1 ) in 
dessen Auslegung im Licht von Art. 346 Abs. 1 Buchst. a des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, dass ein 
Rechtsprechungsorgan, bei dem ein Rechtsbehelf gegen eine 
Entscheidung anhängig ist, mit der einem Unionsbürger gemäß 
Kapitel VI der Richtlinie 2004/38 aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit die Einreise in einen Mitgliedstaat ver
boten wird, dafür zu sorgen hat, dass der betroffene Unions
bürger über den wesentlichen Inhalt der gegen ihn vorliegenden 
Gründe informiert wird, obwohl die Behörden des Mitgliedstaats 
und das zuständige nationale Gericht nach Prüfung aller Beweise 
gegen den Unionsbürger, auf die sich Behörden des Mitglied
staats stützen, zu dem Schluss gekommen sind, dass die 

Offenlegung des wesentlichen Inhalts der gegen ihn vorliegen
den Gründe den Sicherheitsinteressen des Staates zuwiderliefen? 

( 1 ) Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/ 
EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/ 
35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158, 
S. 77). 

Klage, eingereicht am 16. Juni 2011 — Europäische 
Kommission/Königreich der Niederlande 

(Rechtssache C-301/11) 

(2011/C 252/38) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: R. 
Lyal und W. Roels) 

Beklagter: Königreich der Niederlande 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass das Königreich der Niederlande durch die 
Billigung und Aufrechterhaltung der Art. 3.60 und 3.61 der 
Wet inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz) 2001 so
wie der Art. 15c und 15d der Wet Vennootschapsbelasting 
(Körperschaftsteuergesetz) 1969 in der heutigen Form seine 
Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und insbesondere Art. 49 verletzt hat; 

— dem Königreich der Niederlande die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Besteuerung nicht 
erzielter Mehrwerte bei der Verlagerung eines Unternehmens 
oder Unternehmensteils in einen anderen Mitgliedstaat oder 
der Verlegung des Gesellschaftssitzes oder der festen Betriebs
stätte des Unternehmens in einen anderen Mitgliedstaat eine mit 
Art. 49 AEUV unvereinbare Behinderung der Niederlassungs
freiheit darstelle. 

Vorabentscheidungsersuchen des Consiglio di Stato 
(Italien), eingereicht am 17. Juni 2011 — Rosanna 
Valenza/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(Rechtssache C-302/11) 

(2011/C 252/39) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Consiglio di Stato

DE C 252/20 Amtsblatt der Europäischen Union 27.8.2011


